
StGB

(Preisnachweispflicht) verletzt und dadurch vorsätzlich verursacht, daß die 
Einhaltung der gesetzlich zulässigenPreise mcffTestgesteflt werden kann, 
wird, wenn er bereits bestraft oder innerhalb des letzten Jahres diszipli
narisch, mit einer Ordnungsstrafe, von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege oder durch die Mitgliederversammlung einer sozialistischen 
Genossenschaft wegen Verletzung der Preisnachweispflicht zur Verant
wortung gezogen worden ist, nut öffentlichem Tadel, Geldstrafe .oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.
А nm e r k u n  g :
Andere Verstöße gegen das Preisrecht können als Ordnungswidrigkeit ver
folg I werden. "

§171
Falschmeldung und Vorteilserschleichung

Wer als Staatsfunktionär, als Leiter oder leitender Mitarbeiter eines 
Wirtschaftsorgans oder Betriebes im Rahmen seiner Verantwortung wider 

f besseres Wissen in Berichten, Meldungen oder Anträgen an Staats- oder 
Wirtschaftsorgane unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um 

Д 1. Straftaten oder erhebliche Mängel zu verdecken; ( J ; J
2. Genehmigungen oder Bestätigungen für wirtschaftlich bedeutende Vor

haben zu erlangen;
3. zum Nachteil der Volkswirtschaft erhebliche ungerechtfertigte wirt

schaftliche Vorteile für Betriebe oder Dienstbereiche zu erwirken,
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zw^ei Jahren bestraft.

§172
Unbefugte Offenbarung und Erlangung wirtschaftlicher Geheimnisse

(1) Wer vorsätzlich unter Verletzung einer ihm durch Gesetz oder auf 
Grund eines Arbeitsvertrages obliegenden Pflicht geheimzuhaltende wirt
schaftliche, technische oder wissenschaftliche Vorgänge, Darstellungen oder 
andere Tatsachen unbefugt offenbart und dadurch fahrlässig die Gefahr 
wirtschaftlicher Nachteile verursacht, wird mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft.

(2) Wer sich durch unlautere Methoden unbefugt in den Besitz von For- 
schungs- und Entwicklungsergebnissen, Technologien, Verfahrensweisen 
oder anderen wirtschaftlichen, technischen oder wissenschaftlichen Unter
lagen oder Informationen setzt und dadurch fahrlässig die Gefahr wirt
schaftlicher Nachteile verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Wer mit der Tat vorsätzlich bedeutende wirtschaftliche Nachteile ver
ursacht oder die Tat begeht, um sich persönlich zu bereichern, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
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